
„Erlaubt ist, was neu, was anregend, was interessant ist…“
Gynäkologische Forschung im Zeichen der Mikrobiologie

Marion Maria Ruisinger

Im Oktober 1898 erschien in der Tageszeitung „Die
Münchener Freie Presse“ der erste Beitrag der Arti-
kelserie „Arme Leute in Krankenhäusern“.1 Der lei-
tende Redakteur Ludwig Quidde (1858–1941) griff
darin die seit einigen Jahren schwelende Diskus-
sion darüber auf, dass Klinikpatienten von ihren
Ärzten vernachlässigt oder gar als Versuchsperso-
nen für experimentelle Therapien und medizini-
sche Menschenversuche missbraucht worden sei-
en. Es sei notwendig, das Publikum darauf hinzu-
weisen, „daß in den großen Hospitälern die armen
Patienten häufig nicht als lebende Individuen ange-
sehen werden, die den Rechtsanspruch haben, nur
nach den Bedürfnissen ihrer eigenen Heilung be-
handelt zu werden, sondern als Unterrichts-, resp.
Versuchsmaterial, mit dessen Gesundheit und Le-
ben geschaltet werden darf und wird, als handle es
sich um rechtlose tote Gegenstände.“ Dies beinhal-
te sogar Experimente, „durch die an kranken, oder
auch an ganz gesundenMenschen neue Krankheits-
zustände, Vergiftungen, Eiterungen etc. künstlich er-
zeugt werden!“2

Die Artikelserie stützte sich auf Beweismaterial,
das aus der Feder der beteiligten Ärzte selbst
stammte. Wenn diese die Ergebnisse ihrer Experi-
mente für den Kollegenkreis publizierten, käme
das, so Quidde, einer „Selbstdenunziation“ gleich.
Allerdings blieben diese Geständnisse meist in den
Fachzeitschriften begraben. Deshalb mache es sich
die „Münchener Freie Presse“ zur Aufgabe, dem Pu-
blikum eine Auswahl davon zu unterbreiten.3

Die Experimente sind in der Artikelserie nach
den jeweiligen Kliniken bzw. Fachgebieten in sie-

ben Abschnitten zusammengestellt. Zwei davon
betreffen das Gebiet der Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe: Unter der Überschrift „Das Schicksal
Neugeborener in einer kgl. Frauenklinik“ wird von
Injektionen des damals bereits sehr kritisch disku-
tierten Kochschen Tuberkulins bei 40 Neugebore-
nen in Königsberg berichtet, und der Abschnitt „Ei-
terkulturen in kgl. Frauenkliniken“ handelt vom
Einbringen von Eiterbakterien in gesunde Frauen
durch „Professor Doederlein (Leipzig) und Professor
Bumm (Basel)“.4

Der folgendeBeitragnimmtdenvonErnst Bumm
(1858–1925) mit Gonokokken-Eiter durchgeführ-
ten Versuch näher in den Blick, um daran beispiel-
haft die Motivation und Methoden der gynäko-
logischen Forschung um 1900 zu beleuchten. Die
Darstellung des Bummschen Versuchs wird einge-
bettet in einen Überblick über die Entwicklung der
experimentellen Gonorrhoe-Forschung im 19. Jahr-
hundert. Ergänzend wird auch auf die unter Paul
Zweifel in Erlangen und Leipzig angestelltenmikro-
biologischen Forschungen eingegangen. Abschlie-
ßend wird die öffentliche Diskussion vorgestellt,
die von der Münchner Artikelserie ausgelöst wurde
und letztlich in die weltweit ersten Richtlinien für
diemedizinische Forschungmündete.

Gonorrhoe in der
vorbakteriologischen Ära

In der vorbakteriologischen Ära erfolgte die Ein-
ordnung ansteckender Krankheiten in das jeweils
gültige nosologische System ausschließlich auf Ba-
sis der Anamnese und des klinischen Bildes sowie,
falls die Krankheit zum Tod führte, gelegentlich
auch der Obduktion. Entsprechend schwierig ge-

1 Zwei Jahre später stellte Quidde die Beiträge zu einer
Monographie zusammen, Quidde: Arme Leute
(1900). Zu der Artikelserie und ihrer Rezeption siehe
ausführlich Elkeles: Diskurs (1996), S. 188–190.

2 Quidde: Arme Leute (1900), S. 8 f. (Hervorhebungen
im Original).

3 Ebd., S. 10. 4 Ebd., S. 15.
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stalteten sich die differentialdiagnostische Unter-
scheidung der Infektionskrankheiten, die Zuord-
nung ihrer unterschiedlichen Symptome und Ma-
nifestationsorte sowie die Klärung ihres Übertra-
gungsweges und die Empfehlung geeigneter
Präventivmaßnahmen. So wird verständlich, dass
bei der Cholera-Epidemie der 1830er Jahre die
„Kontagionisten“ und die „Antikontagionisten“
eine lebhafte Debatte darüber führen konnten, ob
es sich bei der Cholera um eine ansteckende Krank-
heit handele oder nicht. Ähnlich kontrovers wurde
diskutiert, ob Syphilis und Gonorrhoe unterschied-
liche Erscheinungsbilder derselben Krankheit sei-
en, oder ob es sich dabei um zwei separate nosolo-
gische Entitäten handele.5 Die Gonorrhoe warf eine
weitere für die Geburtshilfe relevante Frage auf,
nämlich die nach der blenorrhoischen Konjunktivi-
tis der Neugeborenen.

Der Medizinhistoriker Thomas G. Benedek un-
tersucht in seinem 2005 erschienenen Aufsatz
„Gonorrhea and the beginnings of clinical research
ethics“ die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit der Gonorrhoe im 19. Jahrhundert aus der Per-
spektive der Forschungsethik.6 Dabei kann er über-
zeugend darlegen, dass bereits zu Beginn des Jahr-
hunderts – also lange vor der Entdeckung der Bak-
terien – das Wesen der Blennorrhoe durch die
Übertragung von Eitermaterial in nicht erkrankte
Augen beforscht wurde. Ein wesentlicher Anstoß
für die Auseinandersetzung mit der Blennorrhoe
sei von Napoleons Ägypten-Feldzug ausgegangen,
auf dem unter den französischen Soldaten schwere
Augenentzündungen aufgetreten waren, die nicht
selten zur Blindheit geführt hatten. Diese „ägypti-
sche Ophthalmie“ (heute bekannt als „Trachom“)
ähnelte dem klinischen Bild einer schweren Blen-
norrhoe, was zu einem verstärkten Interesse der
Forschung an beiden Krankheiten führte.7

1820 bewies ein Arzt in Paris die Übertragbar-
keit der Blennorrhoe, indem er eitrigen Schleim
aus den Augen erkrankter Kinder unter die Augen-
lider von vier blinden Kindern einbrachte.8 1841
veröffentlichte der in Graz tätige Augenarzt und
Leiter der dort von ihm gegründeten Augenklinik
Josef Piringer (1800–1879) eine ausführliche
Schrift über „Die Blennorrhoe am Menschenauge“,
in der er sich auf seine Erfahrungmit 84 Inokulatio-
nen bei 59 Patienten stützte.9 Bei diesen Versuchen

handelte es sich, wie Piringer in seinem Vorwort
ausdrücklich betonte, nicht um Experimente an
Gesunden, sondern um Heilversuche bei Patienten,
die unter einem Pannus (Augenfell) litten, einer
häufigen Spätfolge des Trachoms. Die iatrogen er-
zeugte Blennorrhoe führte im günstigsten Fall zu
einer Destruktion des Augenfells und damit zur
Heilung des Kranken. Es gab aber auch Misserfolge,
bis hin zur völligen Zerstörung des Auges. Für den
Zweck der klinischen Forschung kam diese Metho-
de allerdings wie gerufen. So schreibt Piringer, dass
ihm die „Heilungen des Augenfelles mittelst Ein-
impfung der Blennorrhoe eine neue, bisher kaum
betretene Bahn“ eröffnet hätten.10

Offensichtlich konnte Piringer diese „neue
Bahn“ auch mit seinen persönlichen moralischen
Prinzipien in Einklang bringen. Dagegen lehnte er
die Überimpfung von Blennorrhoe-Eiter auf gesun-
de Menschen ab, auch wenn sich dadurch die noch
offene Frage hätte klären lassen, ob bei Einimpfung
des Eiters in eine gesunde Harnröhre das Krank-
heitsbild des Trippers entstehen würde: „An dem
Menschen ist mir im practischen Leben noch kein
Beispiel von einer Trippererzeugung durch das
ophthalmoblennorrhöische Secret vorgekommen.
Eine absichtliche Einimpfung machte ich nicht,
weil ich die möglichen Nachwehen des Trippers
fürchtete, und weil mir auch die Würde des Men-
schen ähnliche Versuche zu verbiethen schien.“11

Von einer ganz ähnlichen, ausdrücklich indivi-
duell getroffenen Entscheidung gegen das Experi-
ment an gesunden Personen berichtete der franzö-
sische Venerologe Philipp Ricord (1800–1889) in
seinen „Briefen über Syphilis“: „Wie sollte ich nun
damit [der Auswahl der Methode] vorgehen? Man
konnte von einem Kranken auf einen Gesunden
impfen; Man konnte an dem Kranken selbst experi-
mentiren. Die erste Methode schien mir ein für alle
Mal von dem Arzt vermieden werden zu müssen.
Man hat, glaube ich, kein Recht zu dergleichen Ver-
suchen. Nicht allein, dass der Arzt seine natürliche
Autorität nicht benutzen darf, um, wen es auch sei,
zu derartigen Versuchen aufzumuntern, sondern
ich halte auch dafür, dass er selbst den Wünschen
derer sich entgegenstellen muss, die in einer Art
grossmüthiger Aufopferung sich den Chancen eines
Versuchs Preis geben wollen. Ich tadle nicht den,
der anders handelt, ich wiederhole nur, dass ich
nicht anders handeln mochte. Mir blieb also nur
der Versuch am Kranken selbst.“125 Elkeles: Diskurs (1996), S. 42 f.

6 Benedek: Gonorrhea (2005).
7 Ebd., S. 56.
8 Ebd., S. 58.
9 Piringer: Blennorrhoe (1841).

10 Ebd., Vorrede.
11 Ebd., S. 88.
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts, so legen die
methodischen Entscheidungen Piringers und Ri-
cords nahe, war es möglich, bei der Erforschung
der Geschlechtskrankheiten auf Übertragungsver-
suche auf den gesunden Menschen zu verzichten
und dennoch wissenschaftlich Erfolg zu haben.
Dies änderte sich mit der Suche nach spezifischen
Erregern in den 1870er Jahren grundlegend, wie
die weitere Entwicklung der Gonorrhoe-Forschung
zeigt.

Gonorrhoe im Zeichen
der Mikrobiologie

1876 gelang es Robert Koch (1843–1910), die Milz-
brand-Krankheit auf einen spezifischen Erreger zu-
rückzuführen.13 Er wies denmikroskopisch kleinen
Keim in einer befallenen Stelle nach, kultivierte ihn
im Labor und infizierte damit ein gesundes Tier mit
Milzbrand. Damit war nicht nur die Beweiskette
geschlossen, sondern auch ein neuer methodischer
Standard für den Nachweis spezifischer Erreger
vorgegeben, der später als die „Kochʼschen Postula-
te“ bekannt werden sollte. Gleichzeitig stand ein
gewaltiges Forschungsprogramm im Raum: Es galt,
die bekannten Infektionskrankheiten auf spezifi-
sche Erreger hin zu untersuchen, um die Differenti-
aldiagnose zu schärfen, den Übertragungsweg zu
klären und passende Bekämpfungsmaßnahmen zu
entwickeln. Jungen, ambitionierten Ärzten bot sich
hier ein weites Feld der wissenschaftlichen Tätig-
keit und der professionellen Profilierung.

Die erste Hürde bei der Erforschung der Gonor-
rhoe, die mikroskopische Darstellung des Erregers,
wurde 1879 von Albert Neisser (1855–1916) ge-
nommen.14 Der 24-Jährige hatte als Assistent an
der Dermatologischen Universitätsklinik in Breslau
den Eiter von Gonorrhoe-Patienten mikroskopisch
untersucht und dabei eine besondere Art von „Mi-
crococcen“ gefunden. Leider sei er „durch Krank-
heit verhindert worden, diese Untersuchung zu
vervollständigen“. Seine Ergebnisse dürften, so
Neisser weiter, jedoch genügen, den „pathologi-
schenWert“ der beschriebenen Erreger zu belegen.
Über ihre „pathologische Bedeutung“ wolle er „zur
Zeit ein Urteil noch zurückhalten bis ich mit den
bereits begonnenen Züchtungs- und Impfversu-

chen zu einem Abschluss gekommen bin.“ Dass
Neisser sich dennoch zu einer „vorläufigen Mittei-
lung“ entschloss (so der Untertitel seines Beitrags),
gibt die Dynamik dieses jungen Forschungszweigs
wieder, lässt aber auch etwas von dem daraus re-
sultierenden Konkurrenzdruck ahnen.

Entsprechend rasch wurden Neissers Beobach-
tungen aufgegriffen und überprüft. Bereits 1880
überimpfte Arpad Bokai (1856–1919), 24-jähriger
Assistent an der Universität Budapest, gono-
rrhoische Mikrokokken in die gesunden Harnröh-
ren von sechs männlichen Versuchspersonen, die
sich, wie Bokai schrieb, „zur Infection freiwillig of-
ferirten (meist Studenten)“.15 Bei allen Probanden
entwickelte sich ein Tripper. Die Versuchsergebnis-
se galten jedoch nicht als beweiskräftig, weil unklar
blieb, auf welche Weise Bokai die Bakterien weiter-
gezüchtet hatte.

Diese zweite Hürde, die Kultivierung der Bakte-
rien im Labor, war nicht leicht zu überwinden. Die
auf den Menschen spezialisierten Gonokokken er-
wiesen sich als sehr anspruchsvoll. Dies brachte
Ernst Bumm (1858–1925), damals Assistenzarzt
an der Universitätsfrauenklinik in Würzburg, auf
den Gedanken, die Mikroorganismen auf menschli-
chem Serum zu züchten. Der Versuch gelang: 1885
empfahl Bumm in der Deutschen Medizinischen
Wochenschrift „Menschliches Blutserum als Nähr-
boden für pathogene Mikroorganismen“.16 Später
wurde dies als eine der großen mikrobiologischen
Leistungen Bumms gefeiert.17 Ob dieser Nährboden
auch für Gonorrhoe-Forscher praktikabel war, die
nicht geburtshilflich tätig waren, sei dahingestellt.
Bumm jedenfalls gewann das für die Kultur not-
wendige Blutserum im Kreißsaal, indem er direkt
nach der Durchtrennung der Nabelschnur deren
plazentaren Anteil desinfizierte, frisch durch-
schnitt und in einen sterilen Glaskolben hielt. Da-
bei, so Bumm, „entleeren sich in dickem Strahl aus
der Vene 15–20 ccm Blut. Jede weitere Wehe und
jeder Druck auf den Uterus treibt […] neueMengen
Blutes in die Vene, aus welcher dasselbe aufs Leich-
teste wieder in das Gefäss abgeführt wird. Je nach
der Zeit der ersten Unterbindung erhält man auf
einmal 40–60 und mehr ccm Blut rein aus der
Ader“.18

Die dritte und letzte Hürde war die Überimp-
fung der im Labor gezüchteten Bakterien mit dem
Ziel, das fragliche Krankheitsbild in einem bislang

12 Ricord: Briefe (1851), S. 5 f.
13 Schlich: Milzbrand (2007).
14 Neisser: Gonorrhoe (1879).

15 Bokai 1880, zit. n. Elkeles: Diskurs (1996), S. 105.
16 Bumm: Blutserum (1885b).
17 Franz: Bumm (1925), S. If.
18 Bumm: Blutserum (1885b).
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gesunden Organismus auszulösen. In der Regel er-
folgte dieser Infektionsversuch an Kaninchen, Hun-
den, Katzen, Ratten oder anderen Tieren. Doch alle
Versuche, eine für die Gonorrhoe empfängliche
Tierart zu finden, waren erfolglos geblieben.19 Die
Forscher standen vor einer schwierigen Entschei-
dung: Wer den Beweis im Kochschen Sinne zum
Ende bringen wollte, musste einen gesunden Men-
schen mit der Bakterienkultur infizieren.20

Ernst Bumm und sein
Würzburger Versuch

Ernst Bumm stammte aus Würzburg, wo sein Vater
als Lehrer an einer „Taubstummenanstalt“ tätig
war, und studierte an der dortigen Universität Me-
dizin.21 Im Alter von 22 Jahren legte er seine Disser-
tation „Zur Frage der Schanker-Excision“ vor.22 Sei-
ne ärztliche Ausbildung erhielt er zunächst unter
Franz von Rinecker (1811–1883) an der Klinik für
Syphilis und Hautkrankheiten.23 Dort dürfte in
ihm die „Liebe zur klinischen Bakteriologie“ ge-
weckt worden sein.24 Sein Kollege, der Assistenz-
arzt Max Bockhardt, war mikrobiologisch tätig
und führte damals einen der ersten Infektionsver-
suche mit Gonokokken durch. Dabei injizierte
Bockhardt eine Bakterien-Reinkultur in die Harn-
röhre eines Paralytikers, der elf Tage später starb.
Die Obduktion ergab eine massive aufsteigende In-
fektion der Harnwege.25 Der Versuch fand mit Wis-
sen und Einverständnis des Klinikleiters statt. Rin-
ecker hatte 1852 selbst drei Inokulationsversuche
mit sekundär syphilitischem Material vorgenom-
men, die damals sogar zu einem Gerichtsverfahren
geführt hatten.26 Offenbar vertrat er aber weiterhin
den Standpunkt, dass derartige Versuche durch ih-
renwissenschaftlichen Nutzen gerechtfertigt seien.
Diese Grundhaltung dürfte auch den jungen Bumm
beeinflusst haben.

Nach zwei Jahren an der Syphilisklinik wechsel-
te Bumm zu Friedrich Wilhelm von Scanzoni
(1821–1891) an die Geburtshilflich-Gynäkologi-

sche Klinik.27 Dieser ermöglichte ihm, seine „Prädi-
lectionsstudien in ausgedehntem Maasstabe wie-
der aufzunehmen und auf einem neuen, nahezu
unbebauten Felde fortzusetzen“. Mit diesem „un-
bebauten Felde“ meinte Bumm die „gonorrho-
ischen Erkrankungen beim Weibe“, denn diese
seien von den Syphilidologen bislang ebenso stief-
mütterlich behandelt wordenwie von den Gynäko-
logen.28

1884 veröffentlichte der 26-Jährige einen „Bei-
trag zur Kenntniss der Gonorrhoe der weiblichen
Genitalien“.29 Darin erläuterte er die Unterschei-
dung der Neisserschen Mikroorganismen von an-
deren, apathogenen Diplokokken und gab sich zu-
gleich als souveräner Beherrscher der mikrobiolo-
gischen Methode zu erkennen. Dabei betonte er
die besonderen Schwierigkeiten, die der Forscher
bei der Gonorrhoe der Frau zu bewältigen habe:
Während bei der Infektion der männlichen Harn-
röhre oder der Konjunktiva die Gonokokken nur
sehr selten mit anderen Mikroorganismen verge-
sellschaftet seien, mischten sie sich in dem „weib-
lichen Genitalschlauch […] mit der vielartigen
Menge der immer daselbst im Secret vegetirenden
Mikroben“, was eine sichere Diagnose vergleichs-
weise schwerer mache. „Gute Präparate, sichere
Technik und gute Immersionsinstrumente“ seien
hier noch mehr nötig, als Neisser dies bereits für
die Untersuchung des Harnröhrentrippers gefor-
dert habe.

1885 folgte Bumms Habilitationsschrift, in der
das Thema des „Mikro-Organismus der Gono-
rrhoischen Schleimhaut-Erkrankungen ‚Gonococ-
cus-Neisser‘“ auf rund 150 Seiten umfassend abge-
handelt wurde.30 Das vierte und letzte Kapitel ent-
hielt unter der Überschrift „Reincultur und
Rückimpfung“ die wichtigste Botschaft Bumms:
seine erfolgreiche Vollendung der bakteriologi-
schen Beweisführung durch die kulturelle Züch-
tung und Überimpfung der Gonokokken.

Bumm leitete den Abschnitt über die Impfversu-
che mit einem programmatischen Satz zur For-
schungssituation ein, der zugleich eine Rechtferti-
gung des von ihm durchgeführten Versuchs bein-
haltete:

„Welchʼ hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
auch die Annahme, dass in dem Neisserschen
Gonococcus das pathogene Princip der Gonorrhoe
verkörpert ist, durch die Gesammtheit der klini-

19 Bumm: Mikro-Organismus (1885a), S. 136.
20 Vgl. dazu Elkeles: Diskurs (1996), S. 103 f.
21 Schneck: Bumm (1983).
22 Bumm: Frage (1882).
23 Bumm: Beitrag (1884), S. 341.
24 Franz: Bumm (1925), S. II.
25 Bockhart: Beitrag (1883), dazu auch Elkeles: Diskurs

(1996), S. 106 f.
26 Elkeles: Diskurs (1996), S. 51–55.

27 Bumm: Beitrag (1884), S. 341.
28 Bumm: Mikro-Organismus (1885a), Vorwort S. III f.
29 Bumm: Beitrag (1884).
30 Bumm: Mikro-Organismus (1885a).
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schen Beobachtungen und anatomischen Untersu-
chungen erhält, der strikte Beweis dafür kann nur
durch die Erfüllung der dritten Kochʼschen Bedin-
gung, durch die Erzeugung einer ächt gono-
rrhoischen Entzündung an einer bis dahin intacten
Schleimhaut vermittelst Uebertragung des auf
künstlichem Nährsubstrat reingezüchteten Mikro-
organismus erbracht werden“.31

Diese dritte Bedingung aber sei, so Bumm, bis-
lang nicht zufriedenstellend erfüllt worden. Eine
„für das gonorrhoische Contagium empfängliche
Thierspecies“ habe sich trotz intensivster For-
schungen nicht finden lassen, und die bislang pu-
blizierten Inokulationsversuche hätten nicht wirk-
lich überzeugen können. Doch wenn die „practi-
sche Medicin aus der Neisserschen Entdeckung
den vollen Nutzen ziehen“ soll, muss sie sich, so
Bumm, „auf eine feste wissenschaftliche Basis stüt-
zen können undmuss in erster Linie jeder, auch der
geringste Zweifel über die Bedeutung des Gonococ-
cus als Ursache der gonorrhoischen Entzündung
aufhören“. Er sei in der Lage, über eine Inokulation
zu berichten, die diese Beweiskraft habe.32

Auf drei Druckseiten schilderte Bumm die Ge-
winnung, Züchtung und Übertragung der Gono-
kokken. Die Darstellung des Kulturverfahrens hatte
sich bei anderen Autoren als Schwachpunkt erwie-
sen. Bumm baute einer möglichen Kritik bewusst
vor, indem er die einzelnen Schritte minutiös wie-
dergab. Diese technischen Details ließ er in kleine-
rer Schrifttype drucken, was sie auch optisch vom
klinischen Teil des Geschehens abgrenzt und so in-
direkt die eigenständige Bedeutung der Arbeit im
Labor betont.

Als Ausgangsmaterial verwendete Bumm
„blennnorrhoischen Conjunctivaleiter“. Daraus
züchtete er auf einem Nährboden aus erstarrtem
Serum eine Reinkultur, die er „zur Impfung in die
Harnröhre einer Frau verwendet[e], deren Genitali-
en und Urethra bei wiederholter Untersuchung
normal befunden worden waren.“ Am dritten Tag
nach der Impfung „wurden brennende Schmerzen
beim Urinieren geklagt […]. Tags darauf hatte sich
die geröthete und geschwellte Urethralschleimhaut
aus dem Orificium hervorgedrängt. […] Der weite-
re Verlauf war der einer ziemlich heftigen Urethral-
gonorrhoe, insbesondere war die Schwellung der
Mucosa sehr ausgesprochen.“ Das akute Stadium
dauerte drei Wochen, unter täglicher Einspritzung

von Höllensteinlösung sistierte die eitrige Sekre-
tion nach weiteren drei Wochen. „Gegen eine et-
waige Infection der Genitalien waren von Beginn
an alle Vorsichtsmassregeln getroffen.“ Bumm hat-
te während der ganzen Dauer der Gonorrhoe das
Urethralsekret immer wieder untersucht und dabei
stets die charakteristischen Mikroorganismen
nachweisen können. Damit war der Beweis er-
bracht, dass die Neisserschen Diplokokken in der
Lage waren, eine Gonorrhoe auszulösen.33

Beim Lesen dieser Beschreibung fällt die weitge-
hende Marginalisierung der Versuchsperson auf.
Bumm erwähnte lediglich, dass es sich um eine
Frau mit gesundem Unterleib handelte. Es findet
sich keine der bei Inokulationsexperimenten sonst
üblichen Angaben, dass die Versuchsperson sich
freiwillig zur Verfügung gestellt habe oder bereits
unheilbar krank gewesen sei. Wäre dies der Fall ge-
wesen, hätte Bumm wohl kaum auf eine entspre-
chende, als exkulpierend verstandene Bemerkung
verzichtet. Stattdessen beschränkte er sich auf die
Relativierung des Versuchsrisikos mit dem Hinweis
darauf, dass die Infektion der Harnröhre erfolgreich
behandelt worden sei und dass zu keinem Zeit-
punkt die Gefahr einer Ausbreitung auf die Genita-
lien bestanden habe. Wieweit dies vor Einführung
der Sulfonamid-Therapie tatsächlich gewährleistet
werden konnte, sei dahingestellt.

Diese Überlegungen legen den Gedanken nahe,
dass es sich bei der Versuchsperson um eine Patien-
tin der Geburtshilflich-Gynäkologischen Klinik ge-
handelt haben könnte, die wegen einer Erkrankung
der Brust oder eines anderen, das äußere Genitale
nicht betreffenden Grundleidens in Behandlung
war. Das ausgeprägte hierarchische und soziale Ge-
fälle, das in den Kliniken des 19. Jahrhunderts zwi-
schen Ärzten und Kranken herrschte, ermöglichte
es dem Arzt ohne weiteres, eine Patientin auch
ohne deren Einverständnis heranzuziehen, um
eine drängende wissenschaftliche Frage zu klä-
ren.34

Von der Befindlichkeit der Frau während ihrer
sechswöchigen, iatrogenen gonorrhoischen Ure-
thritis berichtet der Forscher Bumm lediglich, dass
sie am dritten Tag nach der Inokulation über bren-
nende Schmerzen klagte. Bereits am Folgetag war
die Schleimhaut der Harnröhre so geschwollen,
dass sie für den Arzt in der Harnröhrenöffnung
sichtbar wurde. Von diesem Moment an verlor die

31 Ebd. Zum Bummschen Versuch s.a. Elkeles: Diskurs
(1996), S. 107–109.

32 Bumm: Mikro-Organismus (1885a), S. 136,138.

33 Ebd., S. 139 f.
34 Vgl. dazu die Studien von Elkeles: Diskurs (1996), Tas-

hiro:Waage (1991) und zuletzt Sabisch:Weib (2007).
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Frau ihre Bedeutung als Informantin über das
Krankheitsgeschehen. Bumm erwähnte keine wei-
teren, mit der Urethritis verbundenen Beschwer-
den. Er interessierte sich ausschließlich für den
Lokalbefund. Diese Konzentration auf das für ihn
Wesentliche erreichte er auch durch einen sprach-
lichen Kniff, nämlich durch die Verwendung passi-
vischer Konstruktionen, die das handelnde Subjekt
aus der Erzählung ausblenden: Die Frau klagte
nicht selbst, vielmehr „wurden brennende Schmer-
zen beim Urinieren geklagt“. Der als objektiv und
wissenschaftlich empfundene Sprachduktus, der
sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in den ärztlichen
Fallbeschreibungen einbürgerte, hatte die weitge-
hende Ausblendung der Betroffenen aus ihrer eige-
nen Krankengeschichte zur Folge.

Für Bumm ging die Rechnung auf. Mit dem von
ihm vorgelegten Grundlagenwerk zur Gonorrhoe,
vor allem aber durch den erfolgreich durchgeführ-
ten, allen wissenschaftlichen Auflagen entspre-
chenden Inokulationsversuch hatte er sich die Auf-
merksamkeit der Fachwelt gesichert. Noch im Jahr
ihres Erscheinens wurde seine Habilitationsschrift
in der DeutschenMedizinischenWochenschrift be-
sprochen. „Der geschilderte Versuch“, so der Re-
zensent Dr. Paak, sei „unzweifelhaft ein sehr wich-
tiger Beitrag zur Kenntniss der ätiologischen Be-
deutung der Gonokokken“.35 Bumm blieb dieser
Forschungsrichtung treu. An den alle zwei Jahre
stattfindenden Tagungen der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie,36 der er kurz nach ihrer
1885 erfolgten Gründung beitrat, nahm er von
1886 bis 1893 regelmäßig als Redner teil, wobei er
Themen aus der gynäkologischen Infektionslehre
bevorzugte.37 Die weitere akademische Laufbahn
Bumms sei hier nur mit ihrenwichtigsten Eckdaten
wiedergegeben: 1894 nahm Bumm den Ruf als Or-
dinarius für Geburtshilfe und Gynäkologie in Basel
an, 1901 wechselte er nach Halle, 1904 übernahm
er die Leitung der Frauenklinik an der Charité in
Berlin, wo er 1910 die neu errichtete Universitäts-
frauenklinik in der Artilleriestraße bezog.38 Dort

eröffnete er 1920 als 16. Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie die Tagung der Gesell-
schaft. Aus seiner Eröffnungsrede stammt das die-
sem Beitrag vorangestellte Zitat: „Ich glaube: er-
laubt ist, was neu, was anregend, was interessant
ist; verboten ist, was langweilig ist.“39

Im Nachruf auf Bumm hieß es 1925: „Bumm hat
die Lehre von der weiblichen Gonorrhöe begründet
und sie so weit ausgebaut, daß später nichts wich-
tiges mehr hinzugetan werden mußte und konnte.
Seiner ersten Liebe zur klinischen Bakteriologie ist
er sein Leben lang nicht untreu geworden.“40 Diese
Einschätzung stimmt allerdings nicht ganz mit der
weiteren Geschichte der Gonorrhoe-Forschung
überein. So wurde die Frage der aszendierenden
Gonorrhoe nicht von Bumm, sondern von dem
österreichischen Gynäkologen Ernst Wertheim
(1864–1920) geklärt. Deshalb sei hier auch aus
dem 1920 erschienenen Nachruf auf Wertheim zi-
tiert: „Bummʼs grundlegende Lehren in der Gonor-
rhoeforschung wurden von Wertheim weiter aus-
gebaut. […] Die Lehre von der aszendierenden Go-
norrhoe verdankt Wertheim ihren Aufbau, sie
besteht heute noch unverändert in der Form zu
Recht, in der sie von ihm begründet wurde.“41

Paul Zweifel und sein Versuch
in Erlangen

Als Ergänzung sei ein weiterer Inokulationsversuch
referiert, dessen Problemstellung ebenfalls in der
gynäkologischen Gonorrhoe-Forschung wurzelte,
der aber einen völlig anderen Ansatz hatte. Verant-
wortlich für das Experiment war Paul Zweifel
(1848–1927), seit 1876 Direktor der Universitäts-
Frauenklinik in Erlangen.42 Er reagierte damit auf
eine Fallstudie, die sein Assistent G. Schirmer 1882
im „Centralblatt für Gynäkologie“ veröffentlicht
hatte. Sie handelte von einem sechs Tage alten, ge-
sunden Kind, das Lochialsekret seiner ebenfalls ge-
sunden Mutter in die Augen bekommen hatte und
daraufhin eine Konjunktivitis entwickelte. Der hin-35 Paak: Bumm (1885).

36 Ludwig: Gründung (2005).
37 „Zur Ätiologie der puerperalen Cystitis“ (München

1886), „Zur Ätiologie der Parametritis“ (Freiburg
1889), „Über die Bedeutung der gonorrhoischen In-
fektion für die Entstehung schwerer Genitalaffektio-
nen bei der Frau“ und „Über puerperale Endometri-
tis“ (beide Bonn 1891), „Über die Heilungsvorgänge
nach dem Bauchschnitt bei bacillärer Bauchfelltuber-
kulose“ (Breslau 1893), abgedruckt in den jeweiligen
„Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gy-
näkologie“.

38 Ludwig: Bumm (2004).
39 Ludwig: Gesellschaft (1999), S. 95.
40 Franz: Bumm (1925), S. I f.
41 Weibel: Wertheim (1920), S. VI.
42 Zweifel: Aetiologie (1884). – 1915 gehörte Zweifel zu

den Ehrenmitgliedern der Münchener Gynäkologi-
schen Gesellschaft, s. Zander; Zimmer: Gesellschaft
(1987), S. 9. Zur experimentellen Methode Zweifels
siehe Stahnisch: Laboratorium (2003).
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zugezogene Direktor der Erlanger Augenklinik
Hubert Sattler (1844–1928) behandelte das Kind
erfolgreich und wies im Sekret „mit aller Be-
stimmtheit eine vollkommene Reincultur von Neis-
serʼschen Gonococcen nach.“43

Damit stand die damals noch sehr kontrovers
diskutierte spezifische Natur der Blennorrhoea
neonatorum erneut auf dem Prüfstand. Oder, wie
Zweifel es formulierte: Der von Schirmer geschil-
derte Fall „würde in der Verallgemeinerung heis-
sen, dass das Lochialsecret die Nährflüssigkeit zur
Entwicklung ubiquistischer Keime bilde, und dass
bei Uebertragung solchen Secretes in den Con-
junctivalsack die betreffenden Keime daselbst, wie
in einer Reincultur gezüchtet würden.“44

Zweifel warnte davor, aus der solitären Kasuistik
allgemeine Schlüsse zu ziehen. Er selbst vermochte
„an die Richtigkeit einer Infection der Augen durch
ganz normales Lochialsecret nicht zu glauben“. Da-
bei stellte er nicht die klinische Beobachtungsgabe
seines Assistenten in Frage, sondern vielmehr die
Glaubwürdigkeit der jungen Mutter, die behaupte-
te, niemals eine Gonorrhoe gehabt zu haben. Zwei-
fels Einschätzung der ihm anvertrauten Schwange-
ren spiegelt die soziale Situation in den Gebäran-
stalten des 19. Jahrhunderts wider: „Die Pfleglinge
der geburtshilflichen Kliniken sind nie Personen,
die in Beziehung auf ihr Vorleben in der sexuellen
Sphäre sonderlich grosses Vertrauen verdienen.“
In den Gebäranstalten sei „das Vorleben der Pfleg-
linge in der Regel ein stark bewegtes“, so dass „häu-
fig der Umgang mit mehreren Männern zugestan-
den wird“.45

Doch solche Spekulationen führten nicht weiter.
„Ob die Ophthalmoblennorrhoe specifisch oder
nicht specifisch sei, kann nur durch Versuche gelöst
werden“, davon war Zweifel überzeugt. Er wollte
beweisen, dass die Einbringung von Lochialsekret
in den Bindehautsack von Neugeborenen keine
Konjunktivitis auszulösen vermag, solange sich in
dem Sekret keine Gonokokken befinden. Für den
Fall, dass es doch zu einer Blennorrhoe kommen
sollte, vergewisserte er sich der Unterstützung sei-
nes ophthalmologischen Kollegen Sattler. Sehr auf-
schlussreich ist die Art und Weise, wie Zweifel das
methodische Problem anging, zuverlässig „reines“
Lochialsekret zu gewinnen. Da er den Wöchnerin-
nen der Geburtsklinik sowohl mangelhafte Sexual-
moral als auch fehlende Aufrichtigkeit unterstellte,

kamen sie dafür nicht in Frage. Die Lösung lag in
der bürgerlichen Familie – vorausgesetzt, dass der
Ehemann über den Verdacht eines Seitensprunges
erhaben war:

„Das Hauptgewicht dieser Versuche liegt in dem
absolut sichern Ausschluss einer Infectionsmög-
lichkeit durch Gonococcen. Von vornherein ist bei
diesem Anspruche das Secret nur im Privathause
zu gewinnen und nur unter besonderen Verhältnis-
sen, wo die sociale Stellung, der Charakter des
Mannes, namentlich aber die Kenntniss des Vorle-
bens den Angaben die nothwendige Gewähr geben.
Den weiblichen Theil kann man bei den heutigen
Sitten –wenigstens für Deutschland – in den besse-
ren Ständen für gewöhnlich ohne weiteres als von
Hause aus rein betrachten.“46

Der Versuch hatte das von Zweifel erhoffte Er-
gebnis. Er übertrug das Lochialsekret von sechs zu
Hause entbundenen Wöchnerinnen in die Binde-
hautsäcke von ebenso vielen Neugeborenen seiner
Klinik, ohne dass es auch nur in einem einzigen
Fall zu einer Entzündung gekommen wäre. Damit
war die Bedeutung der „Diplococcen Neisserʼs“ als
Conditio sine qua non der Blennorrhoea neonato-
rum bewiesen. Die Übertragung von „reinem“ Lo-
chialsekret durfte nun als völlig harmlos gelten, so
dass Zweifel, den zu Beginn des Versuchs durchaus
Skrupel geplagt hatten, nun „ohne besonderen
Muth die Collegen zur Nachahmung der Versuche
auffordern“ konnte, sofern sie bei der „Auswahl
der Ehepaare recht sorgfältig und skeptisch vorzu-
gehen“ bereit waren.47 Ernst Bumm unterstrich in
seiner Habilitationsschrift die Bedeutung des Zwei-
felschen Experiments. Dieser habe damit „auf expe-
rimentellem Wege eine für die Lehre vom gono-
rrhoischen Contagium fundamentale Thatsache
constatirt [und] die Specifität des gonorrhoischen
Virus“ wieder hergestellt.“48

Albert Döderlein, Karl Menge
und Bernhard Krönig und
ihre Versuche in Leipzig

Wenige Jahre später, 1887, trat Paul Zweifel die
Nachfolge von Carl Credé als Ordinarius an der Uni-
versitätsfrauenklinik Leipzig an. Im Folgejahr kam
Albert Döderlein (1860–1941)49 als Assistenzarzt

43 Zweifel: Aetiologie (1884), S. 322.
44 Ebd., S. 323.
45 Ebd., S. 325,327.

46 Ebd., S. 325.
47 Ebd., S. 326.
48 Bumm: Mikro-Organismus (1885a), S. 5.
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an die Leipziger Klinik, wo er alsbald habilitiert und
1893 zum außerordentlichen Professor ernannt
wurde. 1892 veröffentlichte er seine einflussreiche
Monographie über das Scheidensekret und dessen
Bedeutung für das Kindbettfieber.50 Döderlein un-
terschied „normales“ und „pathologisches“ Schei-
densekret und legte die Bedeutung der – später
nach ihm benannten – säurebildenden Bakterien
für die Aufrechterhaltung des „normalen“ Milieus
der Scheide dar. Er stützte sich dabei auf die chemi-
sche und mikrobiologische Untersuchung von Se-
kretproben, die er 195 Schwangeren entnommen
hatte, „die vorher nicht touchirt worden waren“.51

Dabei stellte er fest, dass bei Schwangeren „die
Scheidenbacillen, bez. ihre Stoffwechselprodukte,
[…] ein Hindernismittel für die Entwickelung der
Staphylokokken darstellen“.52 Ob sich „die Kampf-
bedingungen der Scheidenbacillen“ auch bei Nicht-
schwangeren so wirksam erweisen, könne er nicht
sagen. Dies müsse in weiteren Versuchen geklärt
werden.

Doch obwohl die Untersuchung der Scheiden-
bakterien bei Nichtschwangeren ausdrücklich
nicht zur Fragestellung seiner Studie gehörte, ließ
Döderlein die Schilderung eines von ihm durchge-
führten Überimpfungsversuchs auf eine Nicht-
schwangere folgen. Um sicher zu gehen, dass es
sich dabei um ein „normales“ Scheidensekret han-
delte, bediente er sich einer „Virgo, bei welcher die
Sekretuntersuchung die Scheidenbacillen in Rein-
kultur ergeben hatte“. Unter Schonung des Hymens
ließ Döderlein „mittelst eines kleinen Glasröhren-
spekulums […] mehrere ccm einer Bouillonkultur
von Staphylococcus aureus gegen den oberen Teil
der Scheide einfliessen. Mit dem Zurückziehen des
kleinen Spekulums floss der Rest der Kultur, die
Wände der Scheide bespülend, aus.“ Die sechs
Stunden später erfolgende Kontrolle ergab „ein
reichliches Auswachsen der Staphylokokken“.53

Eine Woche lang wurden täglich neue Kulturen an-
gelegt. Das Ergebnis war Döderlein so wichtig, dass
er es in gesperrter Schrift drucken und – dies ist die
einzige Abbildung im Text–mit der Darstellung der

Gelatine-Kultur illustrieren ließ: „Die reichlich in
die Scheide eingebrachten Staphylokokken waren
[…] nach vier Tagen in dem sauren Sekret dersel-
ben zu Grunde gegangen“.

Anders als bei Bumm, der in seiner acht Jahre
zuvor erschienenen Habilitationsschrift die Befind-
lichkeit der Versuchsperson zumindest an einer
Stelle erwähnte und die Durchführung des Ver-
suchs mit den Kochschen Postulaten rechtfertigte,
lässt Döderleins Schilderung nicht nur jegliche Be-
zugnahme auf die von ihm für seine Versuchszwe-
cke herangezogene „Virgo“ vermissen, sondern
auch den Hinweis auf die als Exkulpation verstan-
dene wissenschaftliche Notwendigkeit seines Ver-
suchs. Der als übermächtig empfundene Zwang
der „Kochschen Postulate“ hatte offensichtlich zu
einemmethodischen Dammbruch in der gynäkolo-
gischen Mikrobiologie geführt, in dessen Folge die
Übertragung pathogener Keime auf gesunde Orga-
ne keiner weiteren Rechtfertigung mehr bedurfte.

Dieser Eindruck wird durch die Arbeiten zweier
weiterer Assistenten an der von Paul Zweifel gelei-
teten Leipziger Klinik bestätigt. Karl Menge (1864–
1945)54, der sich 1889 am Hygienisch-bakterio-
logischen Institut in BerlinmikrobiologischeKennt-
nisse angeeignet hatte und seit 1892 an der Leip-
ziger Klinik tätig war, und Bernhard Krönig (1863–
1917)55 machten sich das Forschungsgebiet ihres
Kollegen Döderlein zu eigen. Nach einschlägigen
Vorträgen, die in kleinere Veröffentlichungen
mündeten,56 legten sie 1897 eine umfangreiche
Monographie zur „Bakteriologie des weiblichen
Genitalkanales“ vor. Die von Döderlein getroffene
Unterscheidung zwischen schwangeren und nicht-
schwangeren Frauen wurde von Menge und Krönig
übernommen, um das gemeinsame Forschungsge-
biet unter sich aufzuteilen: Menge zeichnete für
den ersten Teil des Werks verantwortlich, der von
der „Bakteriologie des Genitalkanales der nicht-
schwangeren und nichtpuerperalen Frau“ handelte,
Krönig widmete sich im zweiten Teil der „Bakterio-
logie des Genitalkanales der schwangeren, kreis-
senden und puerperalen Frau“.

49 Döderlein war von 1907 bis 1934 Direktor der I. Gy-
näkologischen Klinik der LMU in München, von 1913
bis 1915 1. Vorsitzender der BGGF und später Ehren-
mitglied; 1934 verfasste er den Gynäkologischen
Kommentar („Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung
der Frau“) zum Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses.

50 Döderlein: Scheidensekret (1892).
51 Ebd., S. 5.
52 Ebd., S. 30 f.
53 Ebd., S. 31.

54 Karl Menge wurde 1904 auf den Lehrstuhl für Ge-
burtshilfe und Frauenheilkunde nach Erlangen beru-
fen, s.Wittern; Ley: Professoren (1999), S. 129.

55 Bernhard Krönig wurde 1903 Ordinarius für Geburts-
hilfe und Gynäkologie in Jena, von 1904 bis zu seinem
Tod im Jahr 1917 dann in Freiburg im Breisgau.

56 Menge: Beitrag (1893); Menge: Verhalten (1894);
Krönig: Mittheilungen (1893); Krönig: Verhalten
(1894).
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Beide führten mit größter Selbstverständlich-
keit Übertragungsversuche durch. So untersuchte
Menge die Selbstreinigungskraft der Scheide nicht-
schwangerer Frauen, indem er „die Übertragungs-
versuche von Bumm und Doederlein“ an 35 Frauen
80mal wiederholte, denn es galt „noch recht viel zu
lernen, während bei gehöriger Vorsicht nichts auf
dem Spiele stand“.57 Krönig sah sich, da er seine Ex-
perimente an Schwangeren durchführte und dabei
auch den Erreger desWochenbettfiebers einimpfte,
offensichtlich unter einem größeren Rechtferti-
gungsdruck. Es sei für ihn eine „zwingende Not-
wendigkeit“ gewesen, die von Döderlein an der
Nichtschwangeren gemachte Beobachtung der
Selbstreinigungskraft der Scheide an der Schwan-
geren zu überprüfen. Dafür, so Krönig weiter, dürfe
er sich nicht „auf zufällige Einschleppung von Kei-
men beim Touchieren etc. verlassen“. Vielmehr sei
es nötig, „eine ganz bestimmte Keimart in grösse-
ren Massen absichtlich in die Vagina einzuführen,
um dann das allmähliche Verschwinden derselben
aus dem Sekret genau verfolgen zu können“.58 Um
keine Wochenbettinfektion zu riskieren, schloss er
Hochschwangere vom Versuch aus. Bei der Über-
tragung von Streptococcus pyogenes „benutzte“ er
vorsichtshalber „nur Schwangere, welche noch
nicht den 8.Monat der Schwangerschaft über-
schritten hatten“. Insgesamt führte Krönig 47 In-
fektionsversuche an Schwangeren durch.

Klinische Forschung in
der öffentlichen Diskussion

Die Hinwendung zum naturwissenschaftlich-expe-
rimentellen Arbeiten, die sich in der Medizin im
19. Jahrhundert vollzog, wurde von der Bevölke-
rung nicht widerspruchslos hingenommen.59 In
den 1830er Jahren begann sich eine Gegenbewe-
gung zu formieren: die Naturheilbewegung.60 Ge-
gen Ende des Jahrhunderts hatten sich ihr Impf-
gegner, Antivivisektionisten und andere medizin-
kritische und antimodernistische Richtungen
angeschlossen und den ursprünglichen naturheil-
kundlichen Ansatz zu einer alle Facetten der Le-
bensgestaltung integrierenden „Lebensreformbe-
wegung“ ausgebaut. Aus ihren Reihen wurden

Stimmen laut, die den menschenverachtenden
Umgang mit Krankenhauspatienten und die an ih-
nen durchgeführten Versuche anprangerten.

An Ludwig Quiddes eingangs erwähnter Artikel-
serie „Arme Leute in Krankenhäusern“ entzündete
sich die öffentliche Diskussion letztlich so stark,
dass daraus die weltweit erste Anweisung zur
Durchführung von medizinischen Versuchen am
Menschen resultierte. Im Zentrum der Kritik stan-
den allerdings nicht die Gonokokken-Impfversu-
che, die Gegenstand des vorliegenden Beitrags wa-
ren, sondern ein 1892 durch Albert Neisser durch-
geführtes Experiment, bei dem dieser nicht-
syphilitischen Patientinnen ein zellfreies Serum
von Syphilispatienten unter die Haut bzw. in die
Vene injiziert hatte.61 Vier Frauen, die als Prostitu-
ierte arbeiteten, erkrankten später an Syphilis. Da-
mit war eine Schutzwirkung des Serums ausge-
schlossen.

In der durch die Artikelserie ausgelösten Diskus-
sion wurde Neisser vorgeworfen, die Syphiliser-
krankung der Versuchspersonen durch die Seru-
minjektion hervorgerufen zu haben. Dagegen ver-
teidigten die Vertreter der ärztlichen Seite das
Vorgehen Neissers und schlossen die Möglichkeit
einer Infektionsübertragung durch ein zellfreies
Serum aus. Das Fehlen einer Aufklärung und Ein-
willigung der Patientinnen erschien ihnen dagegen
kaum der Erwähnung wert.

Anders als die Fachleute aus den eigenen Reihen
beurteilten die Juristen des „Königlichen Diszipli-
narhofs für Nicht-richterliche Beamte“ die Sach-
lage. Das Gericht verurteilte Neisser am 29. Dezem-
ber 1900 zu einer Geldstrafe von 300 Mark und
erteilte ihm einen Verweis. Nicht die Seruminjek-
tionen als solche erschienen dem Disziplinarhof
strafwürdig, sondern deren Durchführung „ohne
sich der Zustimmung dieser Personen oder ihrer
gesetzlicher Vertreter versichert zu haben“. Damit
habe er seine Pflichten „als Arzt, Direktor einer Kli-
nik und Professor“ verletzt.62

Am gleichen Tag erließ das preußische Kultus-
ministerium eine „Anweisung an die Vorsteher der
Kliniken, Polikliniken und sonstigen Krankenan-
stalten“.63 Damit war erstmalig das Recht von Pa-
tienten festgelegt, von ihrem Arzt eine umfassende
Aufklärung über geplante Eingriffe zu erhalten und

57 Menge: Bakteriologie (1897), S. 68.
58 Krönig: (Bakteriologie) 1897, S. 17.
59 Zu diesem Abschnitt vgl. ausführlicher Ruisinger: He-

rophilos (2001).
60 Wittern: Natur (1992).

61 Neisser: Serumtherapie (1898); für eine ausführliche
Darstellung des „Falls Neisser“ s. Elkeles, Diskurs
(1996), S. 180–217.

62 Zit. nach Elkeles, Diskurs (1996), S. 206.
63 Für den Volltext s. Ruisinger: Herophilos (2001), An-

hang, Text 1.
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die Entscheidung für oder gegen deren Durchfüh-
rung selbstbestimmt zu fällen. Die Anweisung von
1900 betraf allerdings nur die rein wissenschaftli-
chen Experimente. Hinsichtlich der Durchführung
von Heil-, Immunisierungs- oder Diagnoseversu-
chen war die Ärzteschaft weiterhin lediglich den
ungeschriebenen „Regeln der ärztlichen Kunst“
und ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. Wenn
mancher von ihnen in der Folgezeit mehr Wert da-
rauf legte, keinen Zweifel über die Aufklärung und
Freiwilligkeit seiner Versuchspersonen aufkommen
zu lassen, war das wohl überwiegend auf die Angst
vor einer den eigenen Ruf schädigenden öffentli-
chen Diskussion zurückzuführen.

1930 kam es zu einem erneuten Skandal, der als
der „Lübecker Totentanz“ in die Medizingeschichte
einging. Die Tuberkulose-Impfung mit einer verun-
reinigten BCG‑Vakzine kostete 77 Säuglingen das
Leben, weitere 131 erkrankten.64 Der Lübecker
Impfskandal veranlasste das Reichsministerium
des Innern, einen bereits vorliegenden Entwurf
zur Durchführung medizinischer Versuche am
Menschen in einigen Punkten zu überarbeiten65

und Ende Februar 1931 zu erlassen. Die „Richtlini-
en für neuartige Heilbehandlung und für die Vor-
nahme wissenschaftlicher Versuche am Men-
schen“66 griffen die Inhalte der preußischen An-
weisungen von 1900 auf und weiteten sie erstmals
auf die Durchführung therapeutischer Versuche
aus. Auf einstimmigen Beschluss des Reichsgesund-
heitsrateswurde verfügt, dass „alle in Anstalten der
geschlossenen und offenen Krankenbehandlung
oder Krankenfürsorge tätigen Ärzte bei ihrem Ein-
tritt auf die Beachtung dieser Richtlinien unter-
schriftlich verpflichtet werden sollten.“

Ob und wieweit diese Richtlinien tatsächlich
wirksam geworden sind und das ärztliche Handeln
in den Kliniken beeinflussten, ist eine offene Frage,
deren Beantwortung zu den drängenden Desidera-
ten der medizinhistorischen Forschung gehört. Zu-
mindest wurden die Richtlinien wahrgenommen
und breit publiziert, dies belegt u.a. das von Julius
Grober herausgegebene Handbuch „Das Deutsche
Krankenhaus“. Im Kapitel „Der ärztliche Dienst

und die Krankenordnung“ befasste sich der Jenen-
ser Internist Wolfgang Heinrich Veil (1884–1946)
mit der Problematik der ärztlichen Forschung an
Klinikpatienten: „Die Frage aufzuwerfen, ob der
Arzt berechtigt sei, einen Kranken als Versuchsper-
son zu benutzen, gehört zu den unglücklichsten,
die man stellen kann. Sie kann natürlich nur mit
nein beantwortet werden.“ Andererseits sei jede,
auch die bewährteste, Behandlungsmethode ledig-
lich ein Heilversuch, der auch unglücklich ausge-
hen könne. Deshalb gäbe es „auch in dieser Frage
nur einen möglichen Standpunkt für den Arzt, den
man sein ungeschriebenes Gesetz nennen könnte;
er lautet: Tue recht und scheue niemand!“67

Der Skandal um Neisser, der gerade zehn Jahre
zurücklag, als Veil in der ersten Ausgabe des Hand-
buchs (1911) dieses Plädoyer für die absolute Frei-
heit der medizinischen Forschung formulierte,
scheint noch kein Umdenken herbeigeführt zu ha-
ben. In der dritten, 1932 erschienenen Auflage –

die Grober im Vorwort wiederum unter das pathe-
tische Wort „salus aegroti suprema lex“ stellte –,
druckte Veil im Anschluss an seine oben zitierte
Stellungnahme die Richtlinien im vollen Wortlaut
ab – allerdings nicht, ohne sie mit einer persönli-
chen Einleitung zu versehen:

„Abweichend von dieser Stellungnahme sind
1931 – unter ersichtlicher Beeinflusung [!] durch
die furchtbaren Geschehnisse in Lübeck – nachfol-
gende Richtlinien ergangen. Wie alle angstgebore-
nen Produkte stellen sie keinerlei Grundlage dar,
auf der sich positiver Nutzen aufbauen ließe. Viel-
mehr wird Arzt und Öffentlichkeit in gleicher Wei-
se unsicher gemacht und doch nur mehr oder we-
niger Selbstverständliches gesagt.“68

Literatur

Benedek, Thomas G.: Gonorrhea and the beginnings of
clinical research ethics. In: Perspectives in biology
and medicine 48 (2005), S. 54–73.

Bockhart, Max: Beitrag zur Aetiologie und Pathologie
des Harnröhrentrippers. In: Vierteljahresschrift für
Dermatologie und Syphilis 10 (1883), S. 3–18.

Bumm, Ernst: Zur Frage der Schanker-Excision. Wien
1882 (zugl. Diss. med. Würzburg).

Bumm, Ernst: Beitrag zur Kenntniss der Gonorrhoe der
weiblichen Genitalien. In: Archiv für Gynäkologie 23
(1884), S. 327–349.

64 Für eine ausführliche Darstellung des „Lübecker To-
tentanzes“ s. Hahn: Totentanz (1995).

65 Sauerteig: Richtlinien (2000), S. 333 f.
66 Rundschreiben des Reichsministers des Innern, betr.

Richtlinien für neuartige Heilbehandlung und für die
Vornahme wissenschaftlicher Versuche am Men-
schen, vom 28. Februar 1931, in: Reichs-Gesundheits-
blatt 6 (1931), S. 174 f.; Für den Volltext s. Ruisinger:
Herophilos (2001), Anhang, Text 2.

67 Veil: Dienst (1932), S. 704 f.
68 Veil: Dienst (1932), S. 705 f.

Gynäkologische Forschung im Zeichen der Mikrobiologie 45

© Copyright 2012 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York



Bumm, Ernst: Der Mikro-Organismus der Gonor-
rhoischen Schleimhaut-Erkrankungen „Gonococcus-
Neisser“. Nach Untersuchungen beim Weibe und an
der Conjunctiva der Neugeborenen. Wiesbaden
1885a.

Bumm, Ernst: Menschliches Blutserum als Nährboden
für pathogene Mikroorganismen. In: Deutsche Medi-
zinische Wochenschrift 11 (1885b), S. 910.

Döderlein, Albert: Das Scheidensekret und seine Bedeu-
tung für das Puerperalfieber. Leipzig 1892.

Elkeles, Barbara: Der moralische Diskurs über das medi-
zinische Menschenexperiment im 19. Jahrhundert.
(=Medizinethik 7) Stuttgart 1996.

Franz, K.: Ernst Bumm †. In: Archiv für Gynäkologie 123
(1925), S. II–VI.

Hahn, Susanne: „Der Lübecker Totentanz“. Zur rechtli-
chen und ethischen Problematik der Katastrophe bei
der Erprobung der Tuberkuloseimpfung 1930 in
Deutschland. In: Medizinhistorisches Journal 30
(1995), S. 61–79.

Krönig, Bernhard: Vorläufige Mittheilung über die Go-
norrhoe imWochenbett. In: Centralblatt für Gynäko-
logie 17 (1893), S. 157–159.

Krönig, Bernhard: Ueber das bacterienfeindliche Verhal-
ten des Scheidensecretes Schwangerer. In: Deutsche
Medizinische Wochenschrift 20 (1894), S. 819–823.

Krönig, Bernhard: Bakteriologie des Genitalkanales der
schwangeren, kreissenden und puerperalen Frau
(=Menge, Carl; Krönig, Bernhard: Bakteriologie des
weiblichen Genitalkanales. Leipzig 1897, Teil 2).

Ludwig, Hans (Hrsg.): Deutsche Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe. Die Reden. 2. erw. Aufl., Hei-
delberg; Berlin 1999.

Ludwig, Hans: Ernst Bumm (1858–1925). Forscher, Leh-
rer, Leitfigur. In: Gynäkologe 37 (2004), S. 863–866.

Ludwig, Hans: Die Gründung der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie (1885). In: Frauenarzt 46 (2005),
S. 928–931.

Menge, Karl: Ein Beitrag zur Kultur des Gonococcus. In:
Centralblatt für Gynäkologie 17 (1893), S. 153–157.

Menge, Karl: Ueber ein bacterienfeindliches Verhalten
der Scheidensecrete Nichtschwangerer. In: Deutsche
Medizinische Wochenschrift 20 (1894), S. 867–870,
891–893, 907–910.

Menge, Carl: Bakteriologie des Genitalkanales der nicht-
schwangeren und nichtpuerperalen Frau (=Menge,
Carl; Krönig, Bernhard: Bakteriologie des weiblichen
Genitalkanales. Leipzig 1897, Teil 1).

Neisser, Albert: Ueber eine der Gonorrhoe eigentümli-
che Micrococcusform. In: Centralblatt für die medici-
nischen Wissenschaften H. 28 (1879), S. 497–500.

Neisser, Albert: Was wissen wir von einer Serumthera-
pie der Syphilis und was haben wir von ihr zu erhof-
fen? In: Archiv für Dermatologie und Syphilis 44
(1898), S. 431–539.

Paak [Rezension]: E. Bumm „Der Mikroorganismus der
gonorrhoischen Schleimhaut-Erkankungen ʼGono-
coccus-Neisser‘“. In: Deutsche Medizinische Wo-
chenschrift 11 (1885), S. 508 f.

Piringer, Joseph Fr.: Die Blennorrhoe am Menschenauge.
Grätz 1841.

Quidde, Ludwig (Hrsg.): Arme Leute in Krankenhäusern.
München 1900.

Ricord, P.: Briefe über Syphilis. Deutsch bearbeitet von C.
Liman. (Or.: Lettres sur la syphilis adressées à M. le
docteur Amédée Latour. Paris 1851) Berlin 1851.

Ruisinger, Marion Maria: Von Herophilos bis zum „Lü-
becker Totentanz“. In: Ley, Astrid; Ruisinger, Marion
Maria (Hrsg.): Gewissenlos – gewissenhaft. Men-
schenversuche im Konzentrationslager. Erlangen
2001, S. 10–34.

Sabisch, Katja: Das Weib als Versuchsperson. Medizini-
sche Menschenexperimente im 19. Jahrhundert am
Beispiel der Syphilisforschung. Diss. phil. Bielefeld
2007.

Sauerteig, Lutz: Ethische Richtlinien, Patientenrechte
und ärztliches Verhalten bei der Arzneimittelerpro-
bung (1892–1931). In: Medizinhistorisches Journal
35 (2000), S. 303–334.

Schlich, Thomas: Milzbrand. In: Gerabek, Werner E. u.a.
(Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Bd. 2. Ber-
lin; New York 2007, S. 992 f.

Schneck, P.: Ernst Bumm (1858–1925) und die Gynäko-
logie seiner Zeit. Eine bioergographische Skizze an-
läßlich seines 125. Geburtstages. In: Zentralblatt für
Gynäkologie 105 (1983), S. 662–665.

Stahnisch, Frank: Zwischen Laboratorium und OP. Paul
Zweifel (1848–1927) und die chirurgische Gynäkolo-
gie. In: Ley, Astrid; Ruisinger, Marion Maria (Hrsg.):
Von Gebärhaus und Retortenbaby. 175 Jahre Frauen-
klinik Erlangen, Erlangen 2003, S. 73–91.

Tashiro, Elke: Die Waage der Venus. Venerologische Ver-
suche amMenschen zwischen Fortschritt und Moral.
(= Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften) Husum 1991.

Veil, Wolfgang Heinrich: Der ärztliche Dienst und die
Krankenordnung. In: Grober, Julius (Hrsg.): Das
Deutsche Krankenhaus. Handbuch für Bau, Einrich-
tung und Betrieb der Krankenanstalten, 3. Aufl. Jena
1932, S. 692–715.

Weibel, W.: Ernst Wertheim †. In: Archiv für Gynäkolo-
gie 113 (1920), S. VI–XVI.

Wittern, Renate: Natur kontra Naturwissenschaft. Zur
Auseinandersetzung zwischen Naturheilkunde und
Schulmedizin im späten 19. Jahrhundert. (= Erlanger
Universitätsreden 37) Erlangen 1992.

Wittern, Renate (Hrsg.); Ley, Astrid (Bearb.): Die Profes-
soren und Dozenten der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen 1743–1960. (= Erlanger Forschun-
gen, Sonderreihe 9) Erlangen 1999.

Zander, Josef; Zimmer, Fritz: Die Bayerische Gesellschaft
für Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Eine Doku-
mentation anläßlich ihres 75jährigen Bestehens.
München 1987.

Zweifel, Paul: Zur Aetiologie der Ophthalmoblenno-
rrhoea neonatorum. In: Archiv für Gynäkologie 22
(1884), S. 318–328.

46 Gynäkologische Forschung im Zeichen der Mikrobiologie

© Copyright 2012 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York




